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E r k l ä r u n g  
 

zur Umsetzung und Abrechnung der Leistungen 
zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie 

 für eintägige Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten 
 

im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 
gemäß der §§ 28 SGB II, 34 SGB XII, 6b BKGG sowie 2 und 3 AsylbLG in der 

jeweils gültigen Fassung 
 
 
Name (Schule1, Kita, Caterer, Träger) 
 

 
 

 (weitere Angaben zum Leistungsanbieter und zum Angebot sind in der Anlage aufgeführt)  
 
Diese Erklärung wird gegenüber der örtlich zuständigen Stadt-/Gemeindeverwaltung 
abgegeben und gilt für das gesamte Gebiet des Kreises Borken.  
 
Örtlich zuständige Behörde:__________________________________  
 
Den nachstehenden Regelungen wird durch diese Erklärung zugestimmt. 
 
 
I. Allgemeiner Teil 
 
1. Leistungsberechtigte, Feststellung der Leistungsberechtigung 

(1) Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche2, die in 
einkommensschwachen Verhältnissen leben, umfassend gefördert werden. Es 
werden u. a. Leistungen zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie für 
eintägige Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten erbracht. Die Leistungen müssen 
beantragt werden. 
 

(2) Leistungen zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung erhalten Schülerinnen und 
Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, wenn Sie jünger 
als 25 Jahre3 sind  sowie Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen oder die 
Leistungen im Rahmen der Kindertagespflege erhalten. Berufsschüler, die eine 
Ausbildungsvergütung erhalten, sind von der Leistung ausgeschlossen.  
 

(3) Leistungen für eintägige Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der 
schulrechtlichen Bestimmungen erhalten Schülerinnen und Schüler, die eine 
allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und jünger als 25 Jahre4 sind sowie 
Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen. Berufsschüler, die eine 
Ausbildungsvergütung erhalten, sind von der Leistung ausgeschlossen.  

 
(4) Die Feststellung der Leistungsberechtigung erfolgt durch die Städte und Gemeinden 

des Kreises Borken. Diese stellen als Berechtigungsnachweis die Münsterlandkarte 
aus. Die Münsterlandkarte ist eine elektronische Kartenlösung zur Abrechnung von 
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, die in Direktzahlung an die 
Anbieter gewährt werden. 

 

                                                 
1 Nicht einzelne Lehrer. 
2 Im Folgenden Kinder. 
3 Abweichend im SGB XII. 
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2. Umfang der Erklärung 

Diese Erklärung regelt ausschließlich den Zahlungsverkehr zwischen der 
Stadt/Gemeinde und dem Anbieter, wenn anspruchsberechtigte Kinder die 
Leistungen in Anspruch nehmen. Die Abrechnung der Leistungen wird als 
Serviceleistung für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zentral durch den 
Kreis Borken durchgeführt.  

 
3. Bewilligungszeitraum 

Die Kinder verfügen über einen individuellen Bewilligungszeitraum für Leistungen aus 
dem Bildungs- und Teilhabepaket, i. d. R. sechs oder zwölf Monate. Der 
Bewilligungszeitraum ist im Webportal sichtbar. Bei Wegfall der 
Leistungsberechtigung erlischt der Anspruch auf Leistungen zum Ende des laufenden 
Monats. Eine nachträgliche Rückforderung gegenüber dem Anbieter wegen Wegfalls 
der Leistungsberechtigung ist ausgeschlossen. 

 
4. Allgemeine Bedingungen für die Abrechnung 

(1) Die Kinder legen dem Anbieter einmalig zur Abrechnung die Münsterlandkarte vor. 
Für das gesamte weitere Abrechnungsverfahren ist nur die Münsterlandkarten-
Nummer erforderlich. 
 

(2) Die Abrechnung der Leistung erfolgt über das Webportal (www.bildungs-karte.org) in 
Verbindung mit der vorgelegten Münsterlandkarten-Nummer. Für die 
Zugangsberechtigung zum Webportal ist eine einmalige Onlineregistrierung als 
Anbieter sowie die Einwilligung dieser Erklärung erforderlich. 
  

(3) Ein Anspruch auf Leistungen besteht seitens des Anbieters solange, wie bei den 
Kindern der Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket besteht 
(Bewilligungszeitraum der Münsterlandkarte) und sich entsprechendes Guthaben auf 
der Münsterlandkarte des Kindes befindet.  
 

(4) Der Anbieter hält die abrechnungsbegründenden Unterlagen für jedes Kind vor und 
verpflichtet sich, diese zur Überprüfung für fünf Jahre nach Ablauf des jeweiligen 
Kalenderjahres aufzuheben. Die Stadt/Gemeinde, bzw. bei ortsübergreifender 
Tätigkeit des Anbieters der Kreis Borken, behält sich ein Prüfrecht vor.   

 
(5) Der Anbieter verpflichtet sich gegenüber der Stadt/Gemeinde bzw. dem Kreis Borken, 

nach schriftlicher Aufforderung, innerhalb einer Frist von 14 Tagen die 
abrechnungsbegründenden Unterlagen zur Prüfung vorzulegen bzw. eine Prüfung vor 
Ort zu ermöglichen. Bei nicht oder nicht fristgerechter Vorlage der genannten 
Unterlagen ist die betroffene Stadt/Gemeinde berechtigt, für den betreffenden 
Zeitraum Leistungen zurückzufordern.  
 

(6) Die Städte/Gemeinden sind berechtigt, an den Anbieter geleistete Zahlungen 
zurückzufordern, soweit er diese durch vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Missbrauch des Münsterlandkarten-Systems erlangt hat. 

 
(7) Der Anbieter darf in Anspruch genommene Leistungen oder Teile davon an 

leistungsberechtigte Kinder, ehemals leistungsberechtigte Kinder oder deren 
Erziehungsberechtigte nicht auszahlen. 

 
5. Informationsweitergabe 

Der Anbieter verpflichtet sich, die Stadt/Gemeinde bzw. den Kreis Borken 
unverzüglich über alle wesentlichen Veränderungen zu informieren. Dazu gehören 
insbesondere Adressänderungen und Änderungen der Bankverbindung. 
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6. Schweigepflicht, Datenschutz 

(1) Der Anbieter ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 
 

(2) Der Anbieter verpflichtet sich, die Leistungserbringung sowie sämtliche ihm hierdurch 
zur Kenntnis gelangten internen Angelegenheiten, Unterlagen und Informationen 
sowie sonstige Betriebs- und Geschäftsangelegenheiten der Stadt/Gemeinde bzw. 
des Kreises Borken vertraulich zu behandeln. 
 

(3) Der Anbieter hat sämtliche involvierte Personen gemäß § 5 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) – Datengeheimnis - zu verpflichten, dies gilt auch für freie 
Mitarbeiter/innen. Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist vom 
gewerblichen Anbieter zu prüfen und zu kontrollieren. Andere Anbieter sind selbst zur 
Einhaltung der Regelungen des § 5 BDSG verpflichtet.  
 

(4) Der Anbieter hat geeignete Vorkehrungen zu treffen und steht dafür ein, dass Daten 
unbefugten Dritten weder zugänglich gemacht noch sonst wie bekannt werden 
können. Er, seine Mitarbeiter und etwaige Dritte haben ferner durch geeignete 
Maßnahmen und Vorkehrungen Vorsorge gegen unbefugte Systemzugriffe von 
außen zu treffen (technisch-organisatorische Maßnahmen gemäß § 9 BDSG). 
 

(5) Die Stadt/Gemeinde, bzw. bei ortsübergreifender Tätigkeit des Anbieters der Kreis 
Borken, behält sich ein Weisungsrecht hinsichtlich des Umgangs des Anbieters mit 
den geschützten Sozialdaten vor. Der Anbieter räumt der Stadt/Gemeinde bzw. dem 
Kreis Borken das Recht ein, Auskünfte bei ihm einzuholen, während der Betriebs- 
und Geschäftszeiten seine Grundstücke und Geschäftsräume zu betreten, dort 
Besichtigungen und Prüfungen vorzunehmen sowie geschäftliche Unterlagen und 
Datenverarbeitungsprogramme einzusehen, soweit dies für die Überwachung des 
Datenschutzes erforderlich ist.  
 

(6) Zuwiderhandlungen gegen Ziffer 6 (1) – (5) berechtigen die Stadt/Gemeinde bzw. den 
Kreis Borken zum Ausschluss des Anbieters vom System der Münsterlandkarte. Der 
Anbieter stellt die Stadt/Gemeinde sowie den Kreis Borken hinsichtlich vorsätzlicher 
und grob fahrlässiger Datenschutzverstöße von allen Ansprüchen Dritter frei.  
 

(7) Die Schweigepflicht gilt nicht bei Vorliegen von Kindeswohlgefährdung bzw. dem 
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (§ 8 SGB VIII). 
 

7. Ausschluss vom System der Münsterlandkarte 

Die Städte und Gemeinden des Kreises Borken bzw. der Kreis Borken selbst sind 
berechtigt, bei Vorliegen einschlägiger Gründe, einzelne Anbieter vom System der 
Münsterlandkarte auszuschließen. Einschlägige Gründe liegen neben Ziffer 6 (6) z.B. 
bei vorsätzlich falscher Abrechnung der Leistungen vor. 

 
8. Gültigkeit der Erklärung 

(1) Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit bei einer Beendigung des Vertrages zwischen 
dem Kreis Borken und der Sodexo Pass GmbH. In diesem Fall wird die 
Stadt/Gemeinde den Anbieter unaufgefordert und rechtzeitig informieren. 
 

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ungültig sein, so betrifft dies nicht die 
Erklärung als Ganze, sondern nur die jeweilige Bestimmung. In einem solchen Fall ist 
die Erklärung ihrem Sinn und Zweck entsprechend auszulegen. Gleiches gilt bei 
Gesetzesänderungen, die nach Abgabe der Erklärung mit derselben Folge in Kraft 
treten (Änderung zwingenden Rechtes).  
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II. Leistungen zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung 
 
1. Höhe der übernahmefähigen Aufwendungen 

(1) Es wird ein Zuschuss zu den Kosten für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen 
Mittagsverpflegung gewährt. 
 

(2) Daneben ist ein Eigenanteil in Höhe von einem Euro pro Mittagessen von den 
Leistungsberechtigten selbst zu übernehmen. Die Abrechnung des Eigenanteils über 
die Münsterlandkarte ist ausgeschlossen. Die abrechnungsfähigen Kosten pro 
Mittagessen ergeben sich aus dem Preis je Mittagessen abzüglich des Eigenanteils. 
Der Eigenanteil ist durch den Anbieter gesondert vom Leistungsberechtigten 
einzufordern.  

 
(3) Verpflegung, die am Kiosk gekauft werden kann (z.B. belegte Brötchen), wird nicht 

bezuschusst.  
 

(4) Bearbeitungsgebühren jeglicher Art können nicht über die Münsterlandkarte 
abgerechnet werden.  
 

2. Abrechnungsverfahren, spezielle Bedingungen 

(1) Die erbrachten Leistungen sind regelmäßig monatlich abzurechnen. In begründeten 
Ausnahmefällen ist die Abrechnung bis zu drei Monate nach Ablauf des 
Bewilligungszeitraumes möglich. Danach verfällt das Budget.   
 

(2) Es dürfen nur Leistungen abgerechnet werden, die in dem entsprechenden 
Bewilligungszeitraum entstanden sind oder entstehen. 

 
(3) Rückständige Beträge für zurückliegende Zeiten oder zukünftig noch anfallende 

Beträge sind nicht abrechnungsfähig. 
 
 
III. Leistungen für eintägige Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten 
 
1. Höhe der übernahmefähigen Aufwendungen 

(1) Übernommen werden können die tatsächlich anfallenden Aufwendungen für alle 
eintägigen Ausflüge, die im Bewilligungszeitraum stattfinden. Das Gleiche gilt für 
mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. 
 

(2) Bei mehrtägigen Klassenfahrten ist durch die Kinder bzw. deren 
Erziehungsberechtigte ein Antrag auf Übernahme der Aufwendungen, vor Beginn der 
Fahrt, bei der zuständigen Stadt/Gemeinde zu stellen. Hierzu ist die Vorlage eines 
Elternbriefes oder eines ähnlichen Schreibens der Schule notwendig. 
 

(3) Taschengeld für zusätzliche Ausgaben während des Ausfluges wird nicht 
übernommen.  

 
2. Abrechnungsverfahren, spezielle Bedingungen 

(1) Die Auszahlung der über das Webportal abgebuchten Beträge erfolgt in der Mitte 
des Folgemonats. Der Abbuchungszeitpunkt im Webportal ist deshalb so zu wählen, 
dass die Beiträge für die Klassenfahrten rechtzeitig zur Verfügung stehen. Bei 
eintägigen Ausflügen ist möglichst genauso vorzugehen.  
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(2) Es dürfen nur Leistungen abgerechnet werden, die in dem entsprechenden 
Bewilligungszeitraum entstanden sind oder entstehen. 

 
(3) Rückständige Beträge für zurückliegende Zeiten oder zukünftig noch anfallende 

Beträge sind nicht abrechnungsfähig. 
 
 
 
 
Ich erkläre mich mit den vorstehenden Rechten und Pflichten einverstanden. 

 
 
 
 

____________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift, Stempel   Verantwortliche/r und Funktion 
 
Anbieter 
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Anlage 

zur Erklärung (Umsetzung und Abrechnung der Leistungen zur gemeinschaftlichen 
Mittagsverpflegung und für eintägige Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen 
des Bildungs- und Teilhabepaketes) vom ________________. 
 

Name des Anbieters (Schule, Kita, Caterer, Träger): 
 
 
Ansprechpartner/in und vertretungsberechtigte Person: 
 
 
Adresse: 
 
 
E-Mail-Adresse: 
 
 
Telefon: 
 
 
Homepage: 
 
 
Bankverbindung (Bei Schulen: Bitte die Bankverbindung der Schule und nicht einzelner Lehrer angeben) 
IBAN: 
BIC: 
 

- Bitte fügen Sie einen geeigneten Hinweis über die Richtigkeit der Bankverbindung bei - 4 

 
 
Bei dem Anbieter handelt es sich um: 
 
     □ Schule 

     □   Kindergarten/Kindertagesstätte 

     □   Schulträger 

     □   Träger von Kindergärten/Kindertagesstätten 

     □   Caterer 

     □   Sonstiges 
     

 
Das Angebot umfasst: 
 
     □ Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung    

     □ Eintägige Ausflüge/mehrtägige Klassenfahrten 

 
Bei Leistungserbringung in mehreren Städten/Gemeinden des Kreises Borken - bitte 
Städte/Gemeinden angeben (Trifft i. d. R. nur bei Caterern/Trägern zu.): 
 
 
 

 
 
 

                                                 
4 Zahlungsbegründender Beleg, Kopie Bankkarte, o. ä. 

534529
Textfeld

534529
Schreibmaschinentext

534529
Schreibmaschinentext

534529
Textfeld
- Bitte fügen Sie einen geeigneten Nachweis über die Richtigkeit der Bankverbindung bei -
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Weitere Fragen beantwortet: 
 

 Ihr/Ihre Ansprechpartner/in der jeweiligen kreisangehörigen Stadt oder Gemeinde. 
 

 Die zentrale Stelle des Kreises Borken: 
Herr Rose, Tel.: 02861/82-1243 oder per E-Mail: but@kreis-borken.de 
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